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Erklärung zu einer verantwortungsvollen Meeresforschung  
 

Vorbemerkungen  

Als Meeresforscher schätzen und achten wir die Einzigartigkeit und Komplexität der 
Meeresumwelt. Daher haben wir ein besonderes Interesse am Erhalt dieses ökologisch, 
wissenschaftlich, kulturell und auch wirtschaftlich wertvollen Lebensraumes. Gerade durch die 
fundierten Kenntnisse sowie die Verwendung von spezialisiertem Gerät in der Meeresforschung, 
wie Forschungsschiffe und bemannte oder unbemannte Forschungstauchboote, sind 
Wissenschaftler die einzige Gruppe, die diese besondere Meeresumwelt beobachten und 
bewerten kann. Die Folgen wissenschaftlicher Arbeiten sind im Vergleich mit natürlichen 
Variationen (vulkanische/ tektonische Ereignisse, Rutschungen, Klimavariationen, etc.) oder 
Störungen durch andere menschliche Aktivitäten (z. B. Bergbau, Fischerei, Schifffahrt) generell 
als gering für die Untersuchungsgebiete einzuschätzen. Nichtsdestotrotz besteht die 
Möglichkeit, dass gewisse Forschungsaktivitäten einen – wenn auch ungewollten – negativen 
Nebeneffekt auf einzelne Gebiete oder Lebewesen haben.  

Ein grundlegendes Verständnis des äußerst komplexen Meeressystems ist die beste 
Voraussetzung für den Schutz der Meere und dessen ökologisch tragfähiger Nutzung. Dieses 
Verständnis ist jedoch nur durch wissenschaftliche Meeresforschung zu gewinnen. Daher muss 
die Meeresforschung integraler Bestandteil und Grundvoraussetzung für ein effektives 
Ressourcenmanagement und den Erhalt der natürlichen Biodiversität in den Meeren sein. 
Forschungsvorhaben müssen sich bemühen, einen möglichst natur- und umweltfreundlichen 
Ansatz zu wählen. Für die Bewilligung von Forschungsanträgen und Expeditionen sind die 
folgenden Grundsätze anzuwenden:  

 

Grundsätze der verantwortungsvollen Meeresforschung  

Als Mitglieder der internationalen Meeresforschungsgemeinschaft und im Sinne einer 
verantwortungsvollen Forschung fordern wir alle an Forschungsvorhaben beteiligten 
Wissenschaftler auf, die folgenden generellen Grundsätze bei Untersuchungen der Meere zu 
beachten:  

1) Vermeidung von Aktivitäten im Rahmen von Forschungsvorhaben, die regionale 
Populationen oder prozentual hohe Individuenzahlen von Meeresorganismen nachhaltig 
beeinträchtigen könnten.  

2) Vermeidung von Aktivitäten im Rahmen von Forschungsvorhaben, die wesentliche 
Veränderungen bzw. Schäden der marinen Ökosysteme (im physikalischen, chemischen, 
biologischen und geologischen Sinne) hervorrufen.  

3) Bei Durchführung der Forschungsaktivitäten in ökologisch besonders sensitiven Gebieten 
(für den Nordatlantik und die Ostsee zum Beispiel die Habitate der OSPAR und HELCOM 
„List of threatened and/or declining species or habitats“; für andere Regionen gilt 

 



Entsprechendes) sowie in nationalen oder internationalen Meeresschutzgebieten ist 
Vorsorge zu treffen, dass Schutzgüter im Sinne der Schutzziele (insbesondere geschützte 
Arten und Biotope) gar nicht oder in möglichst geringem Umfang gestört oder geschädigt 
werden.  

4) Vermeidung von Probenahmen, die im Rahmen des Forschungsvorhabens nicht 
notwendig sind. 

5) Verwendung der jeweils am besten geeigneten und natur- und umweltschonenden Metho-
dik für die Untersuchungen, soweit diese im zumutbaren Rahmen zur Verfügung stehen.  

6) Sicherstellung, dass im Rahmen von Forschungsvorhaben die Umsetzung von 
Organismen zwischen verschiedenen Meeresgebieten, die potenziell den Lebensraum 
oder die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaft permanent verändert, vermieden 
wird.  

7) Vermeidung von Aktivitäten, die Experimente und Beobachtungen anderer Wissenschaftler 
beeinflussen würden. Dies erfordert, dass sich die Wissenschaftler mit gegenwärtigen und 
geplanten Forschungsvorhaben in dem betreffenden Meeresgebiet vertraut machen. 
Gleichzeitig sollte sichergestellt werden, dass eigene Forschungsvorhaben oder Pläne der 
internationalen Forschungsgemeinschaft mittels frei zugänglicher Datenbanken bekannt 
gemacht werden.  

8) Sicherstellung einer möglichst breiten Verwendung von biologischen, chemischen und 
geologischen Proben, die im Rahmen von Kooperationen zwischen Wissenschafts-
gemeinschaften gewonnen wurden. Archivierungsfähiges Probenmaterial sollte zur 
weiteren Nutzung für die wissenschaftliche Gemeinschaft verfügbar gehalten werden.  

9) Bekenntnis zu einer internationalen Nutzung von Daten, Proben und Ergebnissen über 
entsprechende Datenbanken, um eine unnötige erneute Probennahme und Belastungen 
zu vermeiden und um ein globales Verständnis des marinen Lebensraumes zu fördern. 

Die deutsche Meeresforschung unterstützt geeignete Forschungsprojekte, die die Erfassung, 
Erforschung, Bewertung und möglicherweise ökologische Optimierung der Effekte von 
Forschungstätigkeiten auf die Meeresnatur und -umwelt zum Ziel haben.  

Die Senatskommission für Ozeanographie der Deutschen Forschungsgemeinschaft und das 
Konsortium Deutsche Meeresforschung (KDM) unterstützen uneingeschränkt, auch in 
Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen, die einzelnen Aussagen dieser Erklärung 
zu einer verantwortungsvollen wissenschaftlichen Meeresforschung und fordern alle 
Wissenschaftler auf, sich bei der Planung und Durchführung von Forschungsvorhaben den 
zuvor genannten Grundsätzen zu unterwerfen. Für die Bewilligung von Forschungsanträgen und 
Expeditionen ist die Anwendung dieser Grundsätze eine notwendige Voraussetzung.  
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